
NRW: Versetzungszeugnisnote
Beitrag von „alias“ vom 7. Juni 2007 15:34

Genaueres muss wohl in der "Notenbildungsverordnung" stehen - zumindest ist das bei uns in
Ba-Wü so.

Hat es bei euch ein "HalbjahresZEUGNIS" oder eine "HalbjahresINFORMATION" gegeben? - Im
letzteren Fall wäre ja nur über den Zwischenstand zum Halbjahr informiert worden - dann
müssten ALLE Leistungen des GESAMTEN Jahres am Schuljahresende zusammengerechnet
werden.-Die Leistungen des ersten Halbjahres zählen dann nicht zu einem Drittel - sondern die
Note wird aus allen Tests des gesamten Jahres errechnet.
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